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Beschlussvorschlag: 

 

1. Die Neufassung der Satzung über die Erhebung eines Kurbeitrages (Kurbeitragssatzung) 

vom 15.01.2007 wird beschlossen. 

 

2. Der Kurbeitragskalkulation 2007 vom 15.01.2007 wird zugestimmt.  
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Sach- und Rechtslage:  

 

Zum 01.01.2007 trat das Gesetz zur Änderung des Nds. Kommunalabgabengesetzes vom 

07.12.2006 in Kraft. Insbesondere wurden auch die § 9 Fremdenverkehrsbeitrag und § 10 Kur-

beitrag geändert. Gemeinden, die ganz oder teilweise als Kurort, Erholungsort oder Küsten-

badeort staatlich anerkannt sind, können jetzt im gesamten Gemeindegebiet Fremdenver-

kehrsbeiträge und Kurbeiträge erheben. Weitere wichtige Änderungen beim Kurbeitrag: 

 

 die Aufwandsabdeckung für den Betrieb und die Verwaltung der Fremdenverkehrs-

einrichtungen sowie für die zu Zwecken des Fremdenverkehrs durchgeführten Veran-

staltungen ist möglich 

 zum Einzug des Kurbeitrages können jetzt auch die Inhaber von Standplätzen für 

Wohnwagen und Wohnmobile verpflichtet werden 

 Dritte, die u. a. von Wohnungsgebern mit der Vermietung beauftragt wurden, können 

jetzt ebenfalls verpflichtet werden, Kurbeiträge einzuziehen 

 

Die Stadt Norden ist für ihren Ortsteil Westermarsch und für das Gebiet der Stadt Norden nach 

dem Gebietsstande vom 30.06.1972 als Küstenbadeort und für ihren Ortsteil Norddeich als 

Nordseebad staatlich anerkannt. Bislang konnten, wie bereits erwähnt, nur in diesen Gebie-

ten Fremdenverkehrs- und Kurbeiträge erhoben werden. Die Verwaltung hat eine Neufassung 

der Kurbeitragssatzung erarbeitet, die die vorgenannten Änderungen berücksichtigt.  

 

Hinsichtlich der vom Rat der Stadt Norden in seiner Sitzung am 11.12.2006 beschlossenen Kal-

kulation ist zu bemerken, dass diese eine Unterdeckung von 208.521 Euro auswies. Die von der 

Kurverwaltung durch die Ausweitung des Erhebungsgebietes geschätzten Mehreinnahmen 

von ca. 85.000 Euro werden somit zu keinem Überschuss führen, sondern vermindern lediglich 

die Unterdeckung auf voraussichtlich 123.521 Euro.     

 

Für die Umsetzung der neuen Regelungen (Erfassung der neuen Vermieterdaten, Informatio-

nen der Vermieter, Übersendung der Kurbeitragsanmeldungen/Gästeverzeichnisse usw.)  

benötigt die Kurbeitragskasse eine gewisse Anlaufzeit. Aus diesem Grunde soll die Satzung 

zum 01.05.2007 in Kraft treten.  

 

 

 

 

 

Anlagen: 

Neufassung der Kurbeitragssatzung (Stand 15.01.2007) 

Kalkulation des Kurbeitrages 2007 (Stand 15.01.2007) 
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